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VORBEMERKUNGEN 
Den Kommunen muss gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 

Abs. 2 Hessische Verfassung und § 1 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung das Recht 

gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Ge-

setze in eigener Verantwortung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune 

unterliegt auch die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen 

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen 

Nutzungen von Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches, der Baunutzungsver-

ordnung sowie der jeweiligen Landesgesetze.  

Das Verfahren zur Änderung eines vorbereitenden Bauleitplanes wird gemäß Baugesetz-

buch in zwei Verfahrensschritten durchgeführt. Zunächst ist die Öffentlichkeit möglichst 

frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-

dende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht 

kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 

Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die Behö rden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung be-

rührt werden kann, sind ebenfalls frühzeitig zu unterrichten und zur Äußerung auch im 

Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzu-

fordern.  

An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren zur formellen Beteiligung 

der Öffentlichkeit und der Behörden an. Die Erörterung der Planung kann zu einer Ände-

rung der Planung führen. 

Der unter Umständen geänderte Planinhalt ist mit der Begründung und den bereits vorlie-

genden umweltbezogenen Informationen für die Dauer einer gesetzlich bestimmten Frist 

auszulegen und der Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu gebe n. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 

die Planung berührt werden kann, sind ebenfalls zu unterrichten und zur Äußerung aufzu-

fordern. Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen.  

Die vorgetragenen privaten und öffentlichen Belange sind gegeneinander und untereinan-

der gerecht abzuwägen. Das Ergebnis ist mitzuteilen. Der vorbereitende Bauleitplan be-

darf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Die Gemeinde hat nach § 5 Abs. 

5 BauGB dem Flächennutzungsplan eine Begründung mit den Angaben nach § 2a  BauGB 

beizufügen. Die konkreten Verfahrensschritte sind im Planteil in den Aufstellungs - und 

Verfahrensvermerken dargestellt. Der Stand des Verfahrens ist dort abzulesen.  

 

Willingen, 2503. August Januar 20234 

- Bau- und Naturschutzamt -
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1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

1.1 Allgemeine Grundlage 

1.1.1 Lage und Bezeichnung 

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich 

im Ortsteil Willingen, westlich der Bahnstrecke „Wabern -Brilon-Wald“. Der räumliche Gel-

tungsbereich beinhaltet die „Flächen für den Wintersport “ sowie der Bereich der beste-

henden Talstation der Sesselliftanlage. Die genaue Lage und Abgrenzung des räumlichen 

Geltungsbereichs zur Änderung des Flächennutzungsplanes „Freizeitgebiet Ritzhagen“ ist 

der Planzeichnung zu entnehmen. 

1.1.2 Flächennutzungsplan vor der Änderung 

Der mit der Verfügung vom 31. Januar 1997 genehmigte Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Willingen (Upland) stellt für die verfahrensgegenständlichen Flächen eine „öffent-

liche Grünfläche “ mit der Zweckbestimmung „Flächen für den Wintersport“ dar.  Die Flä-

chen werden mit den Symbolen „Wintersportanlage “ und „Skilift“ überlagert. Im Nordwes-

ten des Plangebietes wird ein Teilbereich als „Fläche für den Wald“ dargestellt. Im 

Südwesten ein untergeordneter Teilbereich als „Fläche für die Landwirtschaft “. Im Bereich 

der Talstation der Sesselliftanlage stellt der rechtswirksame Flächennutzungsplan „ Flä-

chen für den ruhenden Verkehr / Winterparkplatz “ dar. Die 9. Änderung des Flächennut-

zungsplanes wurde mit Verfügung vom 18.03.2009 vom Regierungspräsidium Kassel ge-

nehmigt. 

 

 

A bbi ldun g 1   

A usschn i t t  aus  dem rech tsw i rksamen F l ächennu tzungsp l an  de r  Gemei nde  W i l l i ngen  (U p l and)  
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1.1.3 Flächennutzungsplan nach der Änderung 

Die rechtswirksame Darstellung der „Flächen für den Wintersport“ soll durch die Änderung 

des Flächennutzungsplanes „Freizeitgebiet  Ritzhagen“ an die Entwicklungsabsichten und 

-ziele der Gemeinde Willingen (Upland) angepasst werden.  

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen sollen daher nach der allgemeinen Art ihrer 

baulichen Nutzung als „Sonderbaufläche “ mit der Zweckbestimmung „Freizeit-, Skibetrieb, 

Gastronomie “ dargestellt werden. 

Um die Möglichkeit zu eröffnen,  das sommertouristische Angebote auszubauen und zu 

entwickeln sollen die Zweckbestimmung der „öffentliche Grünflächen“ von „Flächen für 

den Wintersport“ in „Flächen für landschaftsbezogene Freizeit - und Sporteinrichtungen “ 

umgeändert werden.  Das Symbol „Winteranlagen “ soll durch das Symbol „Sport- und 

Spielanlagen “ ersetzt werden.  

Im nördlichen Teilbereich sollen die Grenzen der „Flächen für Wald “ an die im Rahmen 

der Plangenehmigung eines kuppelbaren Sesselliftes erteilten Genehmigung nach § 12 

Hessischen Waldgesetz (HWaldG) zu dauerhaften Nutzungsänderung angepasst  werden. 

Weiterhin sollen untergeordnete Maßnahmen für „Sport- und Spielanlagen “, hier eine 

„Mountaincart-Strecke“ sowie ein „Familien- und Erlebnisweg “ ermöglicht werden.  

 

 

A bbi ldun g 2   
A usschn i t t  aus  den  A l l geme i nen  Z i e l en  und  Zw ecken  der  P l anung  /  F l ächennu tzu ngsp l an  nach  der  

Ä nderung  



Änderung des Flächennutzungspl anes  // Gemeinde Wil l ingen (Upl and)  

 

8 

1.1.4 Regionalplan Nordhessen 2009  

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch Raum-

ordnungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbe-

deutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. 1 Hierfür 

hat die oberste Landesplanungsbehörde auf Grundlage von § 4 HLPG den Regionalplan 

Nordhessen 2009 beschlossen.  

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Dabei unterscheidet das Raumordnungsgesetz in § 3 Abs. 1 ROG zwei verschiedene Arten 

von Festlegungen.  

Grundsätze der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 

Die Beurteilung der Grundsatzfestlegungen umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 

allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als 

Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. Die 

Grundsätze der Raumordnung sind in sogenannten „Vorbehaltsgebieten “ plan-

zeichnerisch festgelegt. Ein „Vorbehaltsgebiet“ ist ein Gebiet, welches bestimmten 

raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben soll, dem bei 

der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen 

besonderes Gewicht beizumessen ist.  

Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG 

Zielfestlegungen sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form 

von räumlich und sachlich bestimmbaren, vom Träger des Landes - oder der Regi-

onalplanung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festle-

gungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 

Raumes. Ziele der Raumordnung sind gemäß § 4 Abs. 1 ROG bei raumbedeutsa-

men Planungen zu beachten. Die Ziele der Raumordnung sind in sogenannten „ Vor-

ranggebieten “ planzeichnerisch festgelegt. In dem „Vorranggebiet“ sind bestimmte 

raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen, was andere raumbe-

deutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließt, soweit diese 

mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. „Vorrangge-

biete“ lösen nach § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) für die gemeindliche 

Bauleitplanung eine Anpassungspflicht aus.2 

Der Regionalplan Nordhessen 2009 legt für die verfahrensgegenständlichen Flächen wei-

testgehend ein "Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft" fest. Im nordöstlichen Teilbereich ist 

der Änderungsbereich Gegenstand eines „Vorranggebietes für Forstwirtschaft “. Im Süd-

westlichen Teilbereich durch den Regionalplan Nordhessen 2009 ein „Vorranggebiet Sied-

lung Planung “ dargestellt. Der Bereich des „Vorranggebietes Siedlung Planung “ beinhaltet 

die aktuelle Talstation des Sesselliftes.  

 
1 §  1  ROG - Au fgabe  und  Le itvo rs te l lung  der Raumordnung  
Der Gesamtraum der Bundes repub l ik  Deu tschland  und  se ine Te ilräume s ind  durch Raumordnungsp läne, du rch  
raumordnerische Zusammenarbe it und  durch Abs timmung raumbedeu tsamer P lanungen  und  Maßnahmen zu entw icke ln , zu  

ordnen  und  zu  s ichern. Dabe i sind  un te rsch ied l iche  An fo rderungen  an  den  Raum au fe inander abzus timmen und  d ie  au f de r 
jewei l igen  P lanungsebene  au ftre tenden  Kon fl ik te  auszugle ichen ,  Vorso rge  fü r e inze lne  Nu tzungen  und  Funktionen  des  Raums 
zu  tre ffen . Le itvo rstel lung  be i de r Erfül lung der Au fgabe nach  Absa tz 1  is t e ine  nachha ltige  Raumentwicklung, d ie  d ie  sozia le n  

und w irtscha ft l ichen Ansprüche  an  den  Raum mit seinen  öko log ischen  Funk t ionen in  E ink lang  b ring t und zu e iner dauerha ften , 
großräumig  ausgewogenen Ordnung  mit gleichwert igen  Lebensverhältn issen in  den  Te ilräumen füh rt.  Die  Entw ick lung , 

Ordnung  und  S icherung der Te ilräume so l l  s ich  in die  Gegebenhe iten  und Erfordern isse  des  Gesamtraums  e in fügen ; d ie  
Entwicklung , Ordnung  und  Sicherung  des  Gesamtraums sol l  d ie  Gegebenhe iten  und  Erfo rdernisse  se iner Te i lräume 
berücks ich tigen  (Gegens tromprinzip ).  
2 D ie  Bauleitp läne s ind den  Z ie len  der Raumordnung  anzupassen .   
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Im Nordwesten des Plangebietes grenzt eine „Fernverkehrsstrecke Bestand “ mit einem 

„Haltepunkt im Regional- bzw. Nahverkehr Bestand “ an. 

 

1.1.5 Sonstige Planungen 

In 2013 wurde durch Plangenehmigung ein kuppelbarer Sessellift errichtet. Gegenstand der 

Genehmigung war die Errichtung der Bergstation innerhalb der „Fläche für Wald“. Im Rahmen 

der Plangenehmigung wurde die Genehmigung nach § 12 HWaldG zu dauerhaften Nutzungs-

änderung erteilt. Daher ist es beabsichtigt den Bereich der Bergstation auch als „ öffentliche 

Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Flächen für landschaftsbezogene Freizeit - und 

Sporteinrichtungen “ und dem Symbol „Sport- und Spielanlagen “ dargestellt werden. Im 

Zuge der Genehmigung nach § 12 HWaldG wurde eine Ersatzaufforstung (6.759 Quadrat-

meter) im Ortsteil Neerdar, Flur 7, Flurstück 2 durchgeführt.  

 

A bbi ldun g 3   

A usschn i t t  aus  dem R eg i ona l p l an  N ordhessen  2009  

A bbi ldun g 4   

A usschn i t t  aus  dem fo rs t rech t l i chen  B e i t rag  zu r  P l angenehmi gung  des  kuppe l bar en  S esse l l i f t es  
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1.1.6 Umweltschützende Pläne  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB sind auch die Darstellungen von umweltschützenden Plä-

nen in der Abwägung zu berücksichtigen. Ausdrücklich genannt sind die Landschaftspläne 

und Pläne des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts. Pläne, die Rechtsnormqua-

lität (Rechtsverordnung oder Gesetz) haben, unterliegen der planerischen Abwägung 

demgegenüber nicht. 

Landesentwicklungsplan Hessen 2020 / 2000 

Die 3. Änderung des Landesentwicklungsplanes Hessen 2000 stellt für die verfahrensge-

genständlichen Flächen einen „ökologischen Schwerpunktraum“, hier „Verbund der Tro-

ckenlebensräume“ mit einer „länderübergreifenden Vernetzung“ dar. Der Verbund der Le-

bensräume umfasst das gesamte Gemeindegebiet sowie das westliche Gemeindegebiet 

der benachbarten Gemeinde Diemelsee. Durch den Ortsteil Willingen verläuft eine „zwei-

streif igee Fernstraße“, die den Raum teilt. Die „unzerschnittenen Räume > 50 km²“ befin-

den sich allesamt östlich der Straße, hier Bundesstraße 251.  Der räumliche Geltungsbe-

reich ist kein Gegenstand „unzerschnittener Räume > 50 km²“ oder eines „Kernraums des 

Biotopverbunds“.  

 

  

A bbi ldun g 5   

A usschn i t t  aus  der  P l ankar te  I  des  Landesen tw i ck l ungsp l anes  H essen  2000  
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Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 

Die Karte „Zustand und Bewertung“ des Landschaftsrahmenplans Nordhessen ordnet die 

verfahrensgegenständlichen Flächen in einen mäßig strukturierten grünlandgeprägten, 

unbewaldeten Raum ein. Der nordwestliche Teilbereich ist Gegenstand des avifaunisti-

schen Schwerpunktraumes „Waldflächen um Willingen (Forst Stryck) “. Bei dem Schwer-

punktraum handelt es sich um ein „ lokal bedeutsames Brut- und Rastgebiet“. 

 

Die „Entwicklungskarte“ beschreibt für das Gemeindegebiet einen „Raum mit herausra-

gender Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung“. Die verfahrensgegenständli-

chen Flächen am „Ritzhagen“ sind als Fläche für den Biotopverbund und die Biotopent-

wicklung gekennzeichnet, indem der Bereich mit einer Schraffur als „ Raum für den Bio-

topverbund Magerrasen, Bergwiesen, Heiden Fließgewässer “ überlagert wird. Die 

Schraffur überlagert sowohl die Grünlandflächen als auch die Forstflächen.  

A bbi ldun g 6   

A usschn i t t  aus  der  K ar te  A v i faun i s ti s che  w er t vo l l e  B ere i che ,  A usschn i t t  5  
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1.1.7 Nutzungs- und Planungsziele 

Die Gemeinde Willingen (Upland) beabsichtigt die Zweckbestimmung der „öffentlichen 

Grünflächen“ von „Flächen für den Wintersport“ in „Flächen für landschaftsbezogene Frei-

zeit- und Sporteinrichtungen “ umzuändern. Das Symbol „Winteranlagen “ soll durch das 

Symbol „Sport- und Spielanlagen “ ersetzt werden. Hierdurch beabsichtigt die Gemeinde 

Willingen den ansässigen Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, sommertouristische 

Angebote zu entwickeln und auszubauen. Durch die Entwicklungsabsichten der Gemeinde 

Willingen soll auch im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels ein substantieller Beitrag 

zum Erhalt des landschaftsgebundenen Freizeit - und Sporttourismus sowie zum Erhalt der 

vorhandenen Arbeitsplätze geleistet werden. Die Änderung des Flächennutzungsplanes 

soll endogene Entwicklungen freisetzen und zu einer Stärkung der Investit ions- und Inno-

vationskraft der ansässigen Unternehmen beitragen . 

Es wird beabsichtigt zwei Freizeitwege als Verbindungswege zwischen Tal - und Bergsta-

tion zu etablieren.  

Die Mountaincart-Strecke  soll ausgehend von der Sesselbahn-Bergstation über einen 

maximal 1,80 Meter breiten Weg ins Tal  geführt werden. Der bauliche Eingriff erfolgt über 

den Abtrag des Oberbodens sowie das Einbringen von wassergebundenen Wegebauma-

terialien mit anschließender Befestigung. Es ist beabsichtigt die  waldbezogene Strecken-

führung parallel zum bestehenden Wirtschaftsweg zu führen, sodass lediglich Waldrand-

bereiche in Anspruch genommentangiert werden. Dies erfolgt aus Gründen der Sicherheit. 

Gefahrenstellen können nur durch die parallel zur Straße verlaufende Streckenführung 

vermieden werden. Bei der Streckenführung hat der Erhalt des Waldes und der Erhalt der 

Waldfunktionen (Schutzfunktion, Nutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Erholungsfunktion) so-

wie der Erhalt der vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope Priorität. Durch die Strecken-

führung soll eine forstwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen nicht beeinträchtigt werden. 

Durch eine dann dem Gelände angepasste Wegeführung sollen Eingriffe im Bereich der 

Wiesenfläche minimiert werden.   

A bbi ldun g 7   

A usschn i t t  aus  der  E n tw i ckl ungsk ar te  
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Der Familien- und Erlebnisweg  soll ausgehend von der Sesselbahn-Bergstation über 

einen kinderwagentauglichen Wanderweg ins Tal geführt werden. Entlang des Familien- 

und Erlebnisweges sollen individuell angefertigte Spiel- und Rätselstationen integriert 

werden. 

Nach der Anlage der geplanten Wege sollen die Bereiche Wald im Sinne des Hessischen 

Waldgesetzes bleiben. Die Abgrenzung der Flächen für die Forstwirtschaft wird an die im 

Rahmen der Plangenehmigung eines kuppelbaren Sesselliftes erteilten Genehmigung nach 

§ 12 HWaldG zu dauerhaften Nutzungsänderung angepasst.  Die kartierten gesetzlich ge-

schützten Biotope sollen auf der Ebene des vorbereitenden Bauleitplans nachrichtlich über-

nommen werden. Die Aufgabe einer konkretisierenden Planung ist die Vermeidung und Mini-

mierung der Beeinträchtigung der geschützten Biotope und Lebensräume, wobei eine Que-

rung/Inanspruchnahme aufgrund deren Lage zu erwarten ist.  

1.1.8 Zweck der Planung 

Durch die Änderung des vorbereitenden Bauleitplans soll die städtebauliche Entwicklung 

und Ordnung gesichert werden. Daher ist es die Aufgabe der Planung die bauliche und 

sonstige Nutzung der Grundstücke in der Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches 

(BauGB) planungsrechtlich vorzubereiten. Durch die Änderung des Bauleitplans soll eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-

chende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden. Gleichzeitig soll die Planung 

dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens-

grundlagen zu schützen und zu entwickeln . 

1.1.9 Flächenbilanz 

Vor der  Änderung  Nach der Änderung  

Bisherige N utzung  Fläche i n m²  Künftige Nu tzung  Fläche i n m²  

Öffentl iche Grünfläche  79 815  Öffentl iche Grünfläche  

Sonderbaufl äche Skibe-

trieb, Freizeit, Gastro-

nomie  

78 381 75.554  

  2 585  

 

Fläche für den W ald  19 538  Fläche für den W ald  

Überlagert  mit  de r U m-
grenzung  für  unterge-

ordnete Sport und S piel-

anlagen  

18 301 21.128  

Fläche  fü r den  ruhenden  

Verkehr  

  3 090  Sonderbaufl äche Skibe-
trieb, Freizeit, Gastro-

nomie  

  3 090  

Gemischte Baufläche      907  Sonderbaufl äche Skibe-
trieb, Freizeit, Gastro-

nomie  

    907  

Fläche  für die Landwir t-

schaft  
    864  Fläche für landschaf ts-

bezogene  Freizeit -  und  

Sportein richtungen  

    864  

 

Tabelle 1 – Flächenbi lanz  
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Hinweis: 

Die Flächenbilanz ermittelt einen Verlust forstwirtschaftlich genutzter Flächen. Dieses De-

fizit wird durch die nachrichtliche Übernahme der genehmigten Rodungsf lächen (aus 

2013) aus der Plangenehmigung des kuppelbaren Sesselliftes ausgelöst. 

1.1.10 Nachrichtliche Hinweise 

Deutsche Bahn 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen (hier: Bahnstrecke 3944 

Wega – Brilon Wald, km 63,20) entstehen Emissionen (insbesondere Luft - und Körperschall, 

Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen du rch 

magnetische Felder etc.), die zu Imissionen an den benachbarten Flächen führen können.  

Es obliegt in diesem Zusammenhang dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen 

zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderli-

chenfalls vom Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. 

vorzunehmen. 
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2 Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

2.1 Lage und Planungsziele  

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich 

im Ortsteil Willingen im Bereich des Skihangs „Ritzhagen“. Der räumliche Geltungsbereich 

beinhaltet die im rechtwirksamen Flächennutzungsplan dargestellten „öffentlichen Grün-

flächen“ mit der Zweckbestimmung „Flächen für den Wintersport “. Die Gemeinde Willingen 

beabsichtigt die Zweckbestimmung der verfahrensgegenständlichen Flächen als „Flächen 

für landschaftsbezogene Sport - und Freizeiteinrichtungen “ darzustellen . Im Bereich der 

baulich geprägten Struktur soll eine „Sonderbaufläche “ für die vorhandenen Anlagen dar-

gestellt werden. Durch die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Willingen soll auch im 

Hinblick auf die Folgen des Klimawandels ein substantieller Beitrag zum Erhalt des land-

schaftsgebundenen Freizeit - und Sporttourismus sowie zum Erhalt der vorhandenen Ar-

beitsplätze geleistet werden. Die Änderung des Flächennutzungsplanes soll endogene 

Entwicklungen freisetzen und zu einer Stärkung der Investit ions- und Innovationskraft der 

ansässigen Unternehmen beitragen . 

 
A bbi ldun g 8   

D i g i ta l es  Or thopho to  (D OP 20)  zu r  Lage  des  räu ml i chen  Ge l tungsbere i ches   
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2.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und 

Fachplanungen und ihre Berücksichtigung  

2.2.1 Fachgesetze 

Die Ziele des Umweltschutzes aus den Naturschutzgesetzen (BNatSchG und HAGB -

NatSchG), dem Hessischen Wassergesetz (HWG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten  (BBodSchG) und dem Baugesetz-

buch (BauGB) werden bei der Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt. 

2.2.2 Fachplanungen 

• Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009 

• Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Willingen 

2.2.3 Darstellungen in Fachplänen und im Landschaftsplan 

• Regionalplan Nordhessen  

›  „Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft “ 

›  „Vorranggebiet für die Forstwirtschaft “ 

• Flächennutzungsplan der Gemeinde Willingen 

›  „Öffentliche Grünfläche “ 

›  Zweckbestimmung „Flächen für den Wintersport“ 

›  Symbol „Flächen für Skianlagen “ 

›  Symbol „Skilift“ 

›  „Fläche für den ruhenden Verkehr“ 

›  „Fläche für die Landwirtschaft“ 

›  „Gemische Baufläche“  

 

2.3 Bestandsaufnahme Naturpotenziale --  Mensch -- Kultur-/Sachgüter  

2.3.1 Bestandsaufnahme der Naturpotenziale Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima sowie Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie Landschaft 
und biologische Vielfalt  

Boden und Fläche Gemäß § 1 BBodSchG und § 1 HAltBodSchG sind die Funktionen des 
Bodens, u.a. durch Vermeidung von schädlichen Beeinträchtigungen, 
nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Zur dauerhaften Siche-
rung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts s ind ge-
mäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BNatSchG seine prägenden biologischen 
Funktionen, die Stoff - und Energieflüsse sowie landschaftlichen Struk-
turen zu schützen. Die Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funk-
tion im Naturhaushalt erfüllen können. Nicht mehr genutzte versiegelte 
Flächen sind zu renaturieren oder, soweit eine Entsiegelung nicht mög-
l ich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen.  

Die nachfolgende Bodenbewertung erfolgte in Anlehnung an die „Ar-
beitshil fe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwä-
gung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" (HMUELV 2011). 
Die Datengrundlage für die Bodenbewertung wurde dem Boden Vie wer 
Hessen (HLNUG 2020) entnommen.  
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Die Böden des westlichen Teils des Plangebietes lassen sich in die 
Bodenhauptgruppe 6 –  „Böden aus sol i fluidalen Sedimenten “, Gruppe 
6.3 –  „Böden aus lösslehmhaltigen Sol if luktionsdecken “ und die Unter-
gruppe 6.3.3 –  „Böden aus lösslehmhaltigen Soli fluktionsdecken mit ba-
senarmen Gesteinsanteilen “ einordnen. Die Bodeneinheit wird als 
„Braunerden“ beschrieben. Das Grundmaterial  (Substrat) besteht aus 2 
bis 6 Dezimeter Fl ießerde (Hauptlage) über Fl ießschutt (Basislage) mit 
schwach metamorph überprägtem sil iz ik lastischem Sedimentgestein 
(Paläozoikum, Präperm). 

Die Böden des östl ichen Tei ls des Plangebietes lassen sich in die Bo-
denhauptgruppe 4 –  „Böden aus kolluvialen Sedimenten “, Gruppe 4 
„Böden aus Abschwemmmassen sol i fluidaler Substrate “ und die Unter-
gruppe 4.5.3 – „Böden aus Abschwemmmassen mit basenarmen Ge-
steinsanteilen “ einordnen. Die Bodeneinheit wird als „Pseudogley-Kol-
luvisole mit Hanggley -Kolluvisolen und Kolluvisolen “ beschrieben. Das 
Grundmaterial  (Substrat) besteht aus 6 bis >10 Dezimter Kolluvial-
schluff (Holozän) über Fl ießerden (Hauptlage und/oder Mittel lage) 
und/oder Fließschutt (Basislage) mit schwach metamorph überprägtem 
sil iz ik lastischem Sedimentgestein sowie Metamorphiten (Paläozoikum, 
Präperm). 

Als Grundlage für Planungsbelange aggregiert die Bodenfunktionsbe-
wertung (Quel le: BodenViewer Hessen) verschiedene Bodenfunktionen 
(Nitratrückhalt, Feldkapazität, Ertragspotenzial , Lebensraum,) zu einer 
Gesamtbewertung. Im Plangebiet werden die Böden mit e inem sehr ge-
ringen bis mittleren Bodenfunktionserfül lungsgrad bewertet. Dabei 
wurde die Feldkapazität und das Nitratrückhaltevermögen mit gering 
sowie das Ertragspotential  und die Standorttypisierung mit mittel  be-
wertet. Nach dem BodenViewer Hessen liegt d ie Acker- und Grünland-
zahl überwiegend zwischen 20 und 40. 

Für den Bereich nordwestl ich der bestehenden Sommerrodelbahn wer-
den die Böden mit einem hohen Bodenfunktionserfül lungsgrad bewer-
tet. Hier tri fft der Bodenbewertung ausschl ießl ich zu der Standorttypi-
s ierung eine Aussage, die demnach sehr hoch ist.  

Die verfahrensgegenständlichen Flächen unterl iegen aktuel l  einer land-
wirtschaftl ichen Bewirtschaftungsform bzw. s ind durch landschaftsge-
bundene Freizei teinrichtungen berei ts bebaut . Die Funktion der Böden 
im Plangebiet ist im Bereich der Bergstationen (inkl . Lagerhalle), der 
Stützen, der Trafostation, der Talstationen (inkl . Hüttengastronomie) 
sowie der landschaftsgebundenen Freizei teinrichtungen berei ts zum 
großen Tei l  verloren gegangen. Im Rahmen der Verlegung der Lei tun-
gen für die Beschneiung und des Sessell i ftes ist es zu unterschiedli -
chen Störungen des Bodengefüges  gekommen. 

Nach aktuel lem Stand der Altf lächendatei  des Landes Hessen ist im 
Randbereich des Geltungsbereiches  (Flurstück 24/14) ein Al tstandort 
(Beschreibung: Ski li ft) eingetragen. Der Al tstandort ist in die Branchen-
klasse 3 –  mittleres Gefährdungspotential  eingeordnet.  Nähere Infor-
mationen oder Untersuchungsergebnisse, die einen konkreten Altlas-
tenverdacht begründen könnten, liegen nicht vor. Untergrundverunrei-
nigungen können an dieser Stelle nicht abschl ießend ausgeschlossen 
werden. Seltene oder gefährdete Bodenarten, wie Moore bzw. beson-
ders nährstoffarme Böden, sind nicht vorhanden. Ein besonderes Ent-
wicklungspotenzial  des Bodens ist nicht festzustel len. Der Boden im 
Geltungsbereich hat keine Bedeutung als Archiv der Natur - und Kultur-
geschichte.   

Wasser Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich keine Fließgewässer 
oder sonstige Oberflächengewässer. Das Planungsgebiet ist kein Ge-
genstand eines festgesetzten Wasserschutzgebietes.  

Gewässerrandstrei fen gem. § 23 HWG und Überschwemmungsgebiete 
gem. § 76 HWG sind nicht betroffen. Im Plangebiet herrscht eine sehr 
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geringe Grundwasserergiebigkeit bei  mitt lerer Verschmutzungsemp-
findlichkeit.  

Pflanzen  Im Nordosten des Plangebietes befinden sich Fichtenbestände. An den 
besonnten Waldrändern im Übergang zum Grünland und zum Schotter-
weg hat sich eine Krautschicht mit Arten lichter Wälder, Schlagfluren 
und Heiden herausgebildet. Typische Pflanzenarten sind:  Heidekraut 
(Calluna vulgaris ), Heidelbeere (Vaccinium myrti llus ), Harzer Labkraut 
(Galium saxatile ), Wald-Habichtskraut (Hieracium murorum ), Gewöhn-
l iches Habichtskraut (Hieracium lachenal ii ) und Roter Fingerhut (Digi-
tal is purpurea).  

Auf ehemaligen Rodungsflächen entwickel ten sich nach der Entnahme 
von Fichten strukturreiche Schlagfluren und Vorwälder mit Eberesche 
(Sorbus aucuparia ), Birke (Betula pendula ), einzelnen Fichten (Picea 
abies ) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus ). Die reichhaltige Kraut-
schicht wird vor allem an den Wegsäumen durch Fuchssches Greiskraut 
(Senecio ovatus ), Brennnessel (Urtica dioica), Himbeere (Rubus 
idaeus ), Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris ) und Wiesen-Knäuelgras 
(Dactyl is glomerata ) aufgebaut.  

Ausdauernde Ruderal fluren finden sich vor al lem am brei ten zei tweise 
zur Holzlagerung genutzten Wegsaum längs des geschotterten Wald-
weges. Vorkommende Pflanzenarten sind Fuchssches Greiskraut 
(Senecio ovatus ), Weiße Pestwurz (Petasi tes albus ), Sumpf-Vergiss-
meinnichtz (Myosotis scorpioides ), Brennnessel (Urtica dioica ), Großes 
Springkraut (Impatiens nol i -tangere) und Draht-Schmiele (Deschampsia 
flexuosa). 

Die Grünlandbereiche am Ritzhagen wurden im Mai/Juni  2023 nach den 
Kri terien der landesweiten HLBK Kartiermethodik erfasst. Die große zu-
sammenhängende Grünlandfläche stel l t sich anhand der Artenzusam-
mensetzung als wertvoller Grünlandkomplex dar. Die Fläche weist eine 
Reihe weitverbrei teter Grünlandarten auf (u.a . Wiesen-Fuchsschwanz 
(Alopecurus pratensis ), Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata ), Gold-
hafer (Trisetum flavescens ), Gewöhnl icher Löwenzahn (Taraxacum 
sectio Ruderal ia), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris ), Gamander-
Ehrenpreis (Veronica chamaedrys )). Anderersei ts f inden sich auch die 
für eine Ansprache als Lebensraumtyp 6510 erforderlichen Charakter-
arten und Magerkei tszeiger auf den Flächen. Hierbei handelt es sich 
bei  den Charakterarten insbesondere um Glatthafer (Arrhenatherum 
elatius) und vereinzelt vorkommend Wiesenlabkraut (Galium album), 
Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und Große Pimpinelle (Pimpinel la ma-
jor). An Magerzeigern kommen frequent Ferkelkraut (Hypochaeris radi-
cata), Hasenbrot (Luzula  campestris), Geflecktes Johanniskraut (Hy-
pericum maculatum agg.) sowie Kleine Pimpinelle (Pimpinel la 
saxi fraga) vor. Daneben gibt es fleckenweise Vorkommen von Zi tter-
gras (Briza media), Echtes Labkraut (Galium verum) und Kleines Ha-
bichtskraut (Pi losella o ffic inarium). Im Grünlandkomplex lassen sich zu-
dem auch Bereiche mit Borstgrasrasen abgrenzen. Dazu zählt ein zent-
ral  gelegener artenreicher Bestand, der dem LRT 6230 zugerechnet 
werden kann. An Kennarten kommen hier Pil len -Segge (Carex pi lu-
l i fera), Haar-Schwingel (Festuca fil i formis), Berg -Platterbse (Lathyrus 
l ini folius) sowie Quendel-Kreuzblümchen (Polygala serpyl li folia) vor. 
Unter anderem ergänzen Heidekraut (Calluna vulgaris), Harzer Lab-
kraut (Gal ium saxatile), Blutwurz (Potenti lla erecta) sowie Teufelsab-
biss (Succia pratensis) das Artinventar. Des Weiteren kommen Sons-
tige Borstgrasrasen am Waldrand westl ich der Sommerrodelbahn und 
unterhalb der Bergstation vor. Diese Bestände können nicht mehr dem 
LRT zugerechnet werden, sind aber aufgrund ihrer Arten zusammenset-
zung (u.a. mit Pil lensegge (Carex pi lul ifera), Harzer Labkraut (Galium 
saxatile, Kleines Habichtskraut (Pilosella officinarium), Wald -Ehren-
preis (Veronica officinal is)) gesetzl ich geschützt. Innerhalb des unter-
suchten Raumes wurde mit Quendel -Kreuzblümchen (Polygala serpyl-
l i fol ia) eine Pflanzenarte der Roten Liste Hessens nachgewiesen. Die 
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Art wird hessenweit als „gefährdet“ (Stufe 3) geführt und ist in der Re-
gion Nordwest „stark gefährdet (Stufe 2).  

Aus naturschutzfachl icher Sicht s ind diese extensiven Wiesenbereiche 
als hochwertig einzustufen. 

Im Geltungsbereich konnten letztlich Magere Flachland -Mähwiesen 
(LRT 6510) und Borstgrasrasenbereiche (ein Bereich mit LRT 6230 -
Qual i tät) auskartiert werden (Hinweis: hierbei  handelt es s ich um eine 
aus Ansaat hervorgegangene Entwicklungsfläche auf einem ehemali-
gen Fichtenstandort aus dem Jahr 2013 ). Große Bereiche werden als 
nicht ausdifferenziertes Extensivgrünland angesprochen. Hier bestehen 
al lerdings unter Beibehaltung eines Düngeverzichtes und einer ein- bis 
zweischürigen Mahd tei ls sehr gute Einwicklungsmögl ichkeiten in Rich-
tung LRT.  

Gemäß § 30 Abs. 1 BNatSchG sind die als Borstgrasrasen und Flach-
landmähwiesen auskartierten Grünlandbereiche gesetzlich geschützt. 
Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstö-
rung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der  geschütz-
ten Biotope führent, verboten.  

 
A bbi ldun g 9   

D ars te l l ung  der  gese tz l i ch  geschü tz ten  B i o tope  und  Lebens raumtyp en  
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Tiere 
 

Amphibien: 
Die Eigenschaften des Habitats von Amphibien reichen von geschlos-
senen, waldigen Lebensräumen bis zu offenen, extrem vegetationsar-
men Landschaften in den ersten Sukzessionsstadien. Die Habitate be-
stehen zumeist aus zwei nahe beieinander liegenden Biotoptyp en: Ei-
nem aquatischen (Laichgewässer) und einem terrestrischen 
(Landhabitat) Habitat. Potenzielle Laichgewässer sind innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs nicht vorhanden. Aufgrund der örtl ichen 
Gegebenheiten sind auch keine herausragenden Landhabitate  für Am-
phibien zu erwarten. 

Brutvögel: 
Im Jahr 2023 fand vor dem Hintergrund einer geplanten Sommernut-
zung der Li ftanlage und Errichtung eines Famil ienweges inklusive 
Spielstationen sowie einer Mountaincartstrecke eine Bewertung des 
avi faunistischen Potenzials statt. Dazu wurde das Potenzial der vorge-
fundenen Habitatstrukturen (Fichtenwald, Schlagfluren, Offenland) un-
ter Berücksichtigung einer intensiven , ganzjährigen freizei t lichen Nut-
zung (Sommerrodelbahn, Skibetrieb, Gastronomie)  bewertet. Gleichzei-
t ig wurden Hinweise aus einem Artenschutzgut achten zum 
Plangenehmigungsverfahren des Neubaus des Sessel li ftes am Ritzha-
gen aus dem Jahr 2013 berücksichtigt. Erneut konnte für den im Land-
schaftsrahmenplan Nordhessen 2000 beschriebenen avifaunistischen 
Schwerpunktraum „Waldflächen um Wil lingen (Strycktal) eine lokale Be-
deutung als Brut- und Rastgebiet für den beplanten Raum nicht bestä-
tigt werden. 
Im Zuge des Plangenehmigungsverfahrens zum Neubau des Sessell if-
tes am Ritzhagen wurden 2013 umfangreiche Untersuchungen - insbe-
sondere auch avi faunistische Erfassungen - durchgeführt. Es wurden 
sowohl für Nadelwälder typische Arten (Haubenmeise, Tannenmeis e, 
Sommergoldhähnchen) als auch Arten der Schlagfluren, Vorwälder und 
Waldränder festgestel lt (Mönchsgrasmücke, Zi lpzalp). Weitere Arten 
wurden als Nahrungsgäste im Offenland beobachtet (Bachstelze, Star). 
Keine dieser Arten weist einen ungünstigen Erhaltu ngszustand in Hes-
sen auf. Es handelt sich durchgehend um häufige und weit verbrei tete 
Arten, die aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage 
sind, vergleichsweise einfach andere Standorte zu besiedeln oder auf 
diese auszuweichen.  
Die Wald- und Waldrandarten s ind allgemein häufig und weit verbrei tet. 
Aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums sind sie in der Lage, ver-
gleichsweise einfach andere Standorte zu besiedeln oder auf diese aus-
zuweichen oder die durch die Wege und Spielstationen verursachten 
Störungen zu tolerieren. Nahrungsflächen im Offenland werden zwar 
durch Überstel lung und Versiegelung beeinträchtigt, jedoch nur in ei-
nem geringen Umfang und können deshalb weiterhin ihre Aufgabe als 
Nahrungshabitat  für Offenlandarten erfüllen. Insgesamt ist das Offen-
land durch angrenzende Nutzungen (Wohnbebauung, Sommerrodel-
bahn, Gastronomie, Sessel li ft ) stark vorgeprägt. Ein Vorkommen von 
Bodenbrütern wie z.B. die Feldlerche kann aufgrund der Si lhouetten-
wirkung der angrenzenden Strukturen mit hinreichender Wahrschein-
l ichkeit ausgeschlossen werden. Allgemein sind störungsempfindl iche 
Arten unter den Bedingungen der berei ts vorhan denen Nutzung nicht 
zu erwarten. Es lassen sich keine negativen Auswirk ungen auf das vor-
handene avifaunistische Arteninventar erkennen. Damit wird i Im Regel-
fal l wird die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfül l t bzw. der Erhaltungszustand der lokalen Population weiter-
hin gewahrt, so dass die Schädigungs - und Störungstatbestände nicht 
zum Tragen kommen. 
Für den im Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 beschriebenen 
avifaunistischen Schwerpunktraum „Waldflächen um Wil lingen (Stryck-
tal) kann eine lokale Bedeutung als Brut - und Rastgebiet aufgrund der 
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Kartierergebnisse und der ganzjährigen touristischen Nutzungen (all -
gemeine Beunruhigungen, Licht) nicht bestätigt werden.  

Repti lien: 
Im Zuge des Plangenehmigungsverfahrens zum Neubau des Sessell if-
tes am Ritzhagen wurden 2013 umfangreiche Untersuchungen - auch 
Erfassungen von Repti lien - durchgeführt. Repti lien wurden im Unter-
suchungsgebiet durch gezielte Kontrol len von Sonnplätzen und T ages-
verstecken sowie durch Transektbegehungen erhoben. Im Bereich der 
seinerzeit geplanten Bergstation wurden am Waldrand zwei Exemplare 
der Waldeidechse festgestel l t. Diese häufige Repti lienart besiedelt 
zahlreiche Biotope wie Waldränder, Schlagfluren, Moore, Sukzessions-
flächen und Heckensäume. Sie ist in Hessen und Deutschland nicht ge-
fährdet.  
Grundsätzl ich sind die Habitate von Repti lien auf bestimmte Lebens-
raumtypen beschränkt. Neben strukturierten Hängen, Heiden und Wie-
sen sind Ton-, Sand- und Kiesgruben, Felsen und Steinbrüche, Hang-
mauern, Ruderalstel len und -flächen sowie Feuchtgebiete Lebens-
räume, in denen Reptil ien zu erwarten sind. Aufgrund der örtl ichen 
Gegebenheiten und der regelmäßigen Frequentierung des Gebietes 
sind Reptil ienarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie zunächst nicht zu 
erwarten.  
 
Säugetiere: 
Es sind keine Hinweise auf Haselmausvorkommen und Fledermaus-
quartiere bekannt. Die blüten- und insektenreichen Waldränder, Grün-
landflächen und Säume können zumindest zeitweise im Jahr einals 
Nahrungshabitat für Fledermäuse darstel len. Die Haselmaus ist streng 
an Gehölze gebunden. Von Bedeutung ist eine gut entwickel te Strauch-
schicht, die Blüten und Früchte trägt. Nester werden freistehend in 
Stauden, Sträuchern, Bäumen oder in Baumhöhlen gebaut. Den Winter-
schlaf verbringen die Tiere in Nestern am Boden oder  zwischen Wur-
zelstöcken. Der im Plangebiet stockende Fichtenwald ist ar tenarm und 
besi tzt keinen nennenswerte Kraut - und Strauchschicht. Dementspre-
chend kann ein Vorkommen der Haselmaus hier ausgeschlossen wer-
den. Spielstationen des Familienweges sind teilweise auf Schlagfluren 
geplant, diese sind jedoch noch sehr jung und weisen keine für die Ha-
selmaus nötigen Strukturen au f. Äl tere Sukzessionflächen (Auffors-
tungsflächen aus dem Jahr 2015), die Lebensraumpotenziale für die 
Haselmaus bieten können, werden durch den Famil ienweg inklusive 
Spielstationen oder die Mountaincardstrecke nicht beansprucht. Eben-
fal ls kann festgehalten werden, dass ein Zuzug etwaiger Tiere auf-
grundurn der gleichförmigen Habitatausstattung ausgeschlossen wer-
den kann. Eine Betroffenheit der Haselmaus durch das Vorhaben kann 
ausgeschlossen werden. Für versteckt lebende und den Menschen mei-
dende Arten wie die Wildkatze bietet der räumliche Geltungsbereich 
kein Lebensraumpotenzial . 

Tagfal ter und weitere Insekten: 
Tagfal ter besiedeln verschiedene terrestrische Lebensräume. In der 
Agrarlandschaft stel len vor al lem extensive Wiesen und Säume ein 
wichtiges Habitat dar. Insekten stel len die artenreichste Klasse der 
Tiere dar und besiedeln nahezu jeden Lebensraum. Der Rückgang der 
Insekten ist dabei auf verschiedene Ursachen zurückzuführen (z.B. 
Landnutzungswandel, Nutzungsintensiv ierung, Flächenverbrauch). Der 
Planungsraum besteht aus landwirtschaftl ich und wintersportlich ge-
nutzten Flächen, die aufgrund der Waldrandlage  von mageren Säumen 
beglei tet werden. Der blütereiche Grünlandkomplex stell t ein bedeuten-
des Habitat für verschiedene Insekten und Tagfal terarten dar. Auch 
nach Umsetzung der Planung stehen die Grünlandkomplexe weiterhin 
als Lebensräume für Tagfal ter und weitere Insekten zur Verfügung.  

Biologische Vielfal t Die Vielfal t der Tier- und Pflanzenarten einschl ießl ich der innerartl ichen 
Viel fal t sowie die Viel fal t an Formen von Lebensgemeinschaften und 
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Biotopen ist aufgrund der Nutzung und des Pflegeregimes  als mittel 
einzustufen. Besondere Potenziale für eine herausragende Biologische 
Viel fal t lassen sich durch die gesetzlich geschützten Biotope ablei ten . 
Insgesamt wird dem Plangebiet eine vergleichsweise höhere Bedeutung 
als Lebensraum für Pflanzen und eine untergeordnete Bedeutung als 
Lebensraum für Tiere zugewiesen. 

Kl ima/Luft 
 

Das Planungsgebiet zählt aufgrund der Lage innerhalb landwirtschaft-
l icher Nutzflächen potentiel l  zu den lokalk limatisch bedeutsamen Kalt-
luftentstehungsgebieten. Bedeutende Luftlei tbahnen sind jedoch nicht 
betroffen und werden auch nicht verstell t oder unterbrochen. Gemäß 
Landschaftsrahmenplan Nordhessen weist das Planungsgebiet  einen 
mitt leren Jahresniederschlag von über 1.200mm auf. Freizuhaltende 
Flächen aus Gründen des Kl imaschutzes sind nicht betroffen . 

Landschaft Das Planungsgebiet  ist hinsichtl ich des Landschaftsbildes, hier vor al-
lem aufgrund der Lage im Naturpark Diemelsee, grundsätzl ich als be-
deutsam einzustufen. Die Eigenart der Landschaft im Skigebiet selbst 
wird geprägt von den bestehenden Infrastruktureinrichtungen für Win-
ter- und Sommertourismus. Das Planungsgebiet besitzt einen höheren 
Wert für die Naherholung.  

 

2.3.2 Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Wirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Umweltbedingungen/ 
Gesundheit 

 

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich im Anschluss an den be-
bauten Ortsteil . Bei  dem Skigebiet Wil lingen handelt es sich insgesamt 
um ein Erholungsgebiet von hoher überregionaler Bedeutung. Die Viel-
fal t an Freizei t-, Sport- und Erholungseinrichtungen unterstreicht die 
Möglichkeiten zur intensiven Freizei tgestaltung. Grundsätzl ich ist der 
Wintersportort in Wil lingen nicht nur in den pistennahen Bereichen 
durch entsprechende Vorbelastungen bezügl ich  des Lärms und einer 
al lgemeinen Beunruhigung saisonbed ingt gekennzeichnet. Im Hinbl ick 
auf die Wertigkeit des Plangebietes für das Schutzgut Mensch wird der 
Bereich generell  zwar als vorbelastet, aber dennoch als mittel - bis 
hochwertig eingestuft, neben sauberer Luft und gutem Trinkwasser ist 
auch insbesondere die Erholungseignung von herausragender Bedeu-
tung. 

 

2.3.3 Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter 

Kultur-/Sachgüter  Innerhalb der verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich keine 
geschützten Bau-, Natur- oder Bodendenkmäler. 

 

2.3.4 Wechselwirkungen und Auswirkungen zwischen den vorgenannten 
Umweltbelangen im Plangebiet - Prognose 

Beschreibung der voraussichtlichen Wechselwirkungen und Auswirkungen bei der Pla-
nung auf die nachstehenden Schutzgüter (vergleiche auch Bewertungen in nachfolgen-
der Tabelle) 
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Boden und Fläche Durch die vorberei tende Baulei tplanung entstehen verschiedene Wirk-
faktoren, die sich bei  einer Bebauung auf die Bodenfunktion bzw. Bo-
denteil funktion auswirken. Durch die Umsetzung der Planung kann es 
unter anderem zu überschaubaren Flächenneuversiegelungen, Ver-
dichtungen sowie Auftrag und Überdeckung kommen. Dadurch ist in 
diesem Bereich von einem vol lständigen Verlust der Nutzbarkei t der 
Böden, der Flora, der Funktion des Wasserhaushaltes und der Archiv-
funktion auszugehen. Der Eingri ff in das Schutzgut Boden kann erst auf 
Grundlage einer konkreten Planung bewertet werden.  

Die Flächen werden berei ts als Flächen für den Wintersport dargestel l t. 
Mit der Umsetzung der Planung können weitere Flächen für sommer-
touristische Nutzungen in Anspruch genommen werden. Aufgrund der 
bisherigen Nutzung und des geringen Ertragspotentials s ind keine 
nachtei ligen Auswirkungen auf die Landwirtschaft zu erwarten.  

Wasser Durch die Änderung der Darstellung einer Fläche für den Wintersport in 
eine Fläche für landschaftsbezogene Freizei t - und Sporteinrichtungen 
kann es zu überschaubaren Flächenneuversiegelungen und Verdichtun-
gen kommen, die s ich nachteil ig auf den Wasserhaushalt auswir ken. 
Eine Bodenversiegelung führt zu einer Erhöhung und Beschleunigung 
des Oberflächenabflusses. Zudem wird die Grundwasserneubi ldungs-
rate herabgesetzt. Die geplante zusätzliche Neuversiegelung führt in 
diesem Fall  zu mitt leren Auswirkungen auf das Schutzg ut Wasser.  

Pflanzen Durch die Änderung der Darstellung der Zweckbestimmung der Fläche 
für den Wintersport in eine Fläche für landschaftsbezogene Freizeit - 
und Sporteinrichtungen können Sport- und Spielanlagen auf den Wie-
sen- und Waldflächen umgesetzt werden. Daher s ind  Auswirkungen 
durch Bodenversiegelungen und Flächenverluste zu erwarten. Durch 
die Änderung der Darstel lungen kann si ch die Frequentierung der Wie-
sen- und Waldflächen durch Besucher im Sommer erhöhen.  

Gemäß § 30 Abs. 1 BNatSchG sind die als Borstgrasrasen und Flach-
landmähwiesen auskartierten Grünlandbereiche gesetzlich geschützt. 
Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstö-
rung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der  geschütz-
ten Biotope führt, verboten. Eine Beanspruchung durch ein durch die 
Flächennutzungsplanänderung vorbereitetes Vorhaben erfordert daher 
eine naturschutzrechtliche Ausnahme und verlangt zugleich einen funk-
tionalen Ausgleich, der im nachgeschaltetem Genehmigungsverfahren 
über einen Antrag auf Ausnahme geregelt werden kann. Nach § 30 
Abs.3 BNatSchG kann die Ausnahme zugelassen werden, wenn die Be-
einträchtigungen ausgegl ichen werden können und die Lebensräume 
nach Art und Umfang wieder hergestel l t werde n. Eine Wiederherstel-
lung (bzw. gewünschte Vegetationsentwicklung) der geschützten Le-
bensräume ist aufgrund der guten Wiederherstellbarkei t der geschütz-
ten Grünlandlebensräume im Gebiet möglich.  

Auf der Ebene der nachgeschalteten Genehmigungsverfahren sind kon-
krete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des jeweil igen Vor-
habens sicherzustellen. 

Tiere Durch die Änderung der Zweckbestimmung der Fläche für den Winter-
sport in eine Fläche für landschaftsbezogene Freizei t - und Sportein-
richtungen kann es zu einer weiteren Flächeninanspruchnahme kom-
men. Hierdurch sind Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere zu erwar-
ten, da vorhandene Vegetationsstrukturen und Lebensräume in 
Anspruch genommen werden können. Die zu erwartenden Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Tiere sind gering einzustufen, da es sich um 
Flächen mit  untergeordneten Lebensraumeigenschaften handelt. Auf 
der Ebene der nachgeschalteten Genehmigungsverfahren ist die Inan-
spruchnahme der blüten- und artenreicheren Biotope zu minimieren. 

Die verfahrensgegenständlichen Flächen bieten auch zukünftig ein Le-
bensraumpotenzial  für typische Arten von Nadelwäldern als auch Arten 
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der Schlagfluren, Vorwälder und Waldränder. Der Bereich ist durch die 
bestehende landschaftsbezogene Freizei t - und Sportnutzung regelmä-
ßig stark frequentiert. Durch die angrenzende Wohnnutzung sind 
Prädatoren im Untersuchungsgebiet vorhanden. Es ist daher zu erwar-
ten, dass ubiqui täre Arten das Offenland weiterhin als Nahrungshabitat 
nutzen, störungsempfindliche Arten das Plangebiet meiden.  

Auf der Ebene der nachgeschalteten Genehmigungsverfahren sind kon-
krete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des jeweil igen Vor-
habens sicherzustellen. 

Biologische Vielfal t Durch die Änderung der Darstellung einer Fläche für den Wintersport in 
eine Fläche für landschaftsbezogene Freizei t - und Sporteinrichtungen 
kann es zu einer weiteren Flächeninanspruchnahme kommen. Hier-
durch sind Auswirkungen auf das Schutzgut biologische Viel fal t zu er-
warten, da vorhandene Vegetationsstrukturen und -flächen durch die 
Erweiterung dauerhaft beansprucht werden können.  

Kl ima/Luft Die Flächen werden berei ts als Fläche für den Wintersport im Flächen-
nutzungsplan dargestel lt und als solche auch genutzt. Durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes können sommertouristische Einrich-
tungen entwickel t werden und hierdurch weitere Flächen t eil -/versiegelt 
werden. Diese Flächen können ihre Funktionen nur noch eingeschränkt 
wahrnehmen. Die Planung führt aufgrund der Flächengröße zu sehr ge-
ringfügigen Veränderungen.  

Landschaft Die bestehenden Freizei tinfrastruktureinrichtungen in Verbindung mit 
den Li ften prägen das Landschaftsbi ld. Durch weitere untergeordnete 
landschaftsbezogene Freizei t - und Sporteinrichtungen sind die Land-
schaftsbi ldbeeinträchtigungen nur als gering zu bewerten.  

Kultur-/Sachgüter Es ist anzunehmen, dass sich die Bebauung der Flächen in das beste-
hende, wintertouristisch geprägte  Landschaftsbi ld einfügt, weshalb Kul-
tur- und Naturdenkmäler nicht nachtei lig beeinträchtigt werden.  

Mensch Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes werden Baumaßnah-
men ermögl icht, durch die Erschütterungen sowie al lgemeine Störun-
gen der Erholungsfunktion auftreten  können. Die Störung können in ih-
rer Intensi tät jedoch als gering eingestuft werden. Aufgrund der ausrei-
chenden Entfernung zur westl ich angrenzenden Wohnbebauung werden 
durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes  ebenfalls 
keine größeren Beeinträchtigungen ausgelöst.  Auch in Bezug auf die 
Erholungsfunktion ist das erweiterte touristische A ngebot nicht als Be-
einträchtigung einzustufen, da es sich letztlich um eine Erweiterung des 
bestehenden Angebots handelt.  

Bedeutende Beeinträchtigungen des Untersuchungsraumes bezüglich 
der Erholungsfunktion und Wohnnutzung sind aufgrund der Änderung 
der Darstellung des Flächennutzungsplanes nicht feststel lbar.  

Zu erwartende vorha-
benbedingte schwere 
Unfäl le und Katastro-
phen 

Keine 

Vorhabenexterne zu 
erwartende schwere 
Unfäl le und Katastro-
phen 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorl iegenden Kriegs-
luftbi lder hat ergeben, dass sich das Plangebiet in einem Bombenab-
wurfgebiet befindet, weshalb das Vorhandensein von Kampfmitteln 
grundsätzlich anzunehmen ist. 
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2.4 Beschreibung der Nullvariante  

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens unterl iegt die Fläche weiterhin einer land wirtschaftl ichen 
Nutzung. 

 

2.5 Auswirkungen der Planung auf Schutzgebiete  

2.5.1 Verträglichkeitsprüfung auf Flächen nach Naturschutzrecht (BNatSchG) 

Bestehende Flächen Naturschutzrecht keine 

Verträgl ichkeitsprüfung - 

2.5.2 Verträglichkeitsprüfung bzgl. der Erhaltungsziele und Schutzzwecke  

Bestehende FFH- bzw. Vogelschutzgebiete keine 

Verträgl ichkeitsprüfung - 

2.5.3 Flächen nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 13 HAGBNatSchG 

Bestehende Flächen Lebensraumtyp 6510 – Magere Flachland-
Mähwiesen  
Lebensraumtyp 6230 - Borstgrasrasen 

Verträgl ichkeitsprüfung Auf der Ebene der vorberei tenden Baulei tpla-
nung ist keine Verträglichkeitsprüfung erfor-
derl ich. Für die zu erwartende Inanspruch-
nahme (Querung/Inanspruchnahme der Bio-
tope) können auf der Ebene des 
nachgeschalteten Genehmigungsverfahren 
Möglichkeiten zur Vermeidung und Minimie-
rung der potentiel len Beeinträchtigungen for-
mul iert werden. Eine Beanspruchung der Bio-
tope und Lebensräume erfordert eine natur-
schutzrechtliche Ausnahme und verlangt 
zugleich einen funktionalen Ausgleich, der im 
nachgeschaltetem Genehmigungsverfahren 
über einen Antrag auf Ausnahme geregelt wer-
den kann. Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann 
eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die 
Beeinträchtigungen ausgeglichen werden kön-
nen und die Lebensräume nach Art und Um-
fang wieder hergestell t werden. Eine Wieder-
herstellung (bzw. gewünschte Vegetationsent-
wicklung) der geschützten Lebensräume ist 
aufgrund der guten Wiederherstellbarkei t der 
geschützten Grünlandlebensräume im Gebi et 
möglich. 
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2.5.4 Flächen nach anderem Recht 

Bestehende Flächen Tei lbereich als Naturpark Diemelsee ausge-
wiesen 

Verträgl ichkeitsprüfung - 

 

2.6  Zusammenfassende Bewertung 

Aufgrund der bisherigen Nutzung bzw. Bewirtschaftung und Pflege des Geländes sind durch die 
Darstellung der Flächen als landschaftsbezogene Freizei t - und Sporteinrichtungen keine nach-
tei ligen Umweltauswirkungen zu erwarten , sofern auf der Ebene des nachgeschalteten Geneh-
migungsverfahren Maßnahmen zu Vermeidung von Beeinträchtigungen der gesetzlich geschütz-
ten Biotope festgelegt werden. 

 

2.7 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Vermeidung, Minimierung und 
Maßnahmen zum Ausgleich nach 
der naturschutzrechtl ichen Ein-
gri ffsregelung sowie des arten-
schutzrechtlichen Ausgleichs. 

Da auf der Ebene der vorberei tenden Baulei tplanung keine 
konkreten Maßnahmen festgelegt werden können, werden 
für das zu konkretis ierende Planverfahren folgende Maß-
nahmen empfohlen: 

• Eingriffs - und Ausgleichsbetrachtung auf der nachfol-

genden Ebene 

• Vermeidung der Inanspruchnahme der gesetzl ich ge-
schützten Biotope 

• Verwendung von Oberflächenbefestigungen mit was-
ser- und luftdurchlässigem Aufbau 

• Begrünung von Dachflächen der Gebäude 

Vorsorgender Bodenschutz Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vor-
sorgenden Bodenschutz als Hinweise für die Bauausfüh-
rung und Erschl ießungsplanung aufgeführt (HMUELV 
2011): 
 

• Maßnahmen zum Bodenschutz bei  der Baudurchfüh-
rung, wie z.B. Schutz des Mutterbodens nach § 202 
Baugesetzbuch; von stark belasteten oder befahrenen 
Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen. 

• Vermeidung von Bodenverdichtungen; bei  verdich-

tungsempfindlichen Böden (Feuchte) und Böden mit ei-
nem hohen Funktionserfül lungsgrad hat die Belastung 
des Bodens so gering wie mögl ich zu erfolgen, d.h. ge-
gebenenfal ls Einsatz von Baggermatten, breiten Rä-
dern oder Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichti -
gung der Witterung beim Befahren von Böden. 

• Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und 

Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits ver-
dichteter bzw. versiegelter Böden sowie gegebenen-
fal ls Verwendung von Geotexti l  oder Tragschotter.  

• Wo logistisch mögl ich, s ind Flächen vom Baustellen-
verkehr auszunehmen. Z.B. durch Absperrung mit Bau-
zäunen oder Einrichtung fester Baustraßen und Lager-
flächen: bodenschonende Einrichtung und Rückbau.  
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• Vermeidung von Fremdwasserzufluss: Gegebenenfal ls 
vom Hang herabkommender Niederschlag ist z.B. durch 
einen Entwässerungsgraben an der hangaufwärts gele-
genen Seite des Grundstückes während der Bauphase, 
um das unbegrünte Grundstück herumzulei ten; Anle-
gen von Rückhalteeinrichtungen und Retent ionsflächen 

• Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

• Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau 
des Oberbodens. 

• Lagerflächen vor Ort s ind aussagekräftig zu kennzeich-
nen; die Höhe der Bodenmieten darf 2 Meter bzw. 4 
Meter bei  Ober- bzw. Unterboden nicht übersteigen. 
Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und 
sind bei  mehrmonatiger Standzeit zu profil ieren. gege-
benenfal ls unter Verwendung von Geotexti l oder Erosi-
onsschutzmatten, geziel t zu begrünen und regelmäßig 
zu kontroll ieren. 

• Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wieder-

verwertung des Bodenaushubs am Eingri ffsort , d.h. der 
Ober- und Unterboden ist separat auszubauen, zu la-
gern und in der ursprüngl ichen Reihenfolge wieder ein-
zubauen. 

• Angaben zu Ort und Qual i tät der Verfül lmaterialien.  

• Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. 
verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten 
und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung 
zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden 
nicht mehr befahren werden. 

• Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung 
der Bodenstruktur, hohe Gefügestabil i tät, hohe Was-
serspeicherfähigkeit, posi tive Effekte auf Bodenorga-
nismen). 

• Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht mit 

Verweis auf die Arbeitshil fe „Rekultivierung von Tage-
bau- und sonstigen Abgrabungsflächen" (HMUKLV, 
Stand: März 2017). 

Vermeidung von Emissionen und 
sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern  

Der sachgerechte Umgang ist durch die Entwässerungs - 
und Abfal lsatzung der Gemeinde Will ingen sichergestell t. 

Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie  

-  

Erhaltung bestmögl icher Luftqua-
l i tät in Gebieten mit Immissions-
grenzwerten, die nach europa-
rechtlichen Vorgaben festgesetzt 
s ind  

- 

Bodenschutzklausel einschl. Be-
rücksichtigung von Flächenrecyc-
l ing, Nachverdichtung und sonst. 
Innenentwicklung  

Das Baugesetzbuch wurde durch Artikel  1 des Gesetzes 
vom 11.06.2013 (BGBI. 1 S. 1548) mit dem Ziel  geändert, 
die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden zu 
stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur 
Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen aus-
drückl ich als Ziel  der Baulei tplanung bestimmt worden. § 1 
Abs. 5 BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebau-
l iche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innen-
entwicklung erfolgen soll . In den ergänzenden Vorschri ften 
zum Umweltschutz wird daher in der Bodenschutzklausel 
nach § 1 a Abs. 2 Bau GB in Satz 4 bestimmt, dass die 
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Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftl ich oder als 
Wald genutzter Flächen begründet werden soll . Dabei sol-
len Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwick-
lung zugrunde gelegt werden. 

Die Gemeinde Will ingen beabsichtigt die Darstel lung der 
verfahrensgegenständl ichen Flächen zu ändern, um eine 
Doppelnutzung der Flächen bauplanungsrechtlich vorzube-
rei ten. Hierdurch sol l eine Inanspruchnahme bisher nicht 
beanspruchter Flächen im planungsrechtlichen Außenbe-
reich vermieden werden. 

 

2.8 Kurzbewertung der Standortalternativen unter Berücksichtigung 

der Planungsziele 

Es handelt sich bei  der Änderung des Flächennutzungsplanes „Freizei tgebiet  Ritzhagen“ um die 
Änderung der Darstel lung einer Fläche für den Wintersport in eine Fläche für landschaftsbezo-
gene Freizei t- und Sporteinrichtungen. Im Gemeindegebiet sind lediglich zwei weitere Flächen 
als Fläche für den Wintersport dargestell t . Diese Flächen bieten sich der Sache nach für die 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Will ingen nicht an. Al ternative Standorte bieten sich auf-
grund der Standortabhängigkeit in der Form nicht an. 

 

2.8.1 Prüfung kumulativer Wirkungen 

Es entstehen keine Nutzungskonfl ikte.  

 

2.8.2  Zusätzliche Angaben 

Beschreibung der wichtigsten 
Merkmale der verwendeten tech-
nischen Verfahren bei der UP und 
Hinweise auf Probleme bei der 
Zusammenstel lung der Angaben  

Zur Beurtei lung der Planung wurden  die Grundlagendaten 
von den Landesbehörden gelieferten Schutzflächen, die 
Al tlastendatei  und digi tale Bodenkarte des Hessischen 
Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie ge-
nutzt.  Zusätzlich Ergänzend wurden umfangreiche Unter-
suchungen aus 2013 (Artenschutzbeitrag) zur Bewertung 
der Lebensraumqual i tät herangezogen. 

Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der 
Umweltauswirkungen  

Bei der Überwachung der Umweltauswirkungen ist zu be-
rücksichtigen, dass in der Regel erst der aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickel te Bebauungsplan verbindliche 
Festsetzungen enthält, an welchen sich Maßnahmen des 
Monitorings anknüpfen lassen.  

 

2.8.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Allgemein verständl iche Zusam-
menfassung der erforderlichen 
Angaben  

Die Gemeinde Wil lingen (Upland) beabsichtigt die  Zweck-
bestimmung der „Öffentlichen Grünflächen “ zu ändern. 
Statt der Darstel lung von „Flächen für den Wintersport “ sol-
len künftig „Flächen für landschaftsbezogene Freizei t - und 
Sporteinrichtungen “ dargestel lt werden. Hierdurch 
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beabsichtigt die Gemeinde Wil lingen den ansässigen Un-
ternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, sommertouristische 
Angebote zu entwickeln und auszubauen. Durch die Ent-
wicklungsabsichten der Gemeinde Will ingen soll  auch im 
Hinblick auf die Folgen des Kl imawandels ein substantieller 
Beitrag zum Erhalt des landschaftsgebundenen Freizei t - 
und Sporttourismus sowie zum Erhalt der vorhandenen Ar-
bei tsplätze geleistet werden. Die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes sol l  endogene Entwicklungen freisetzen 
und zu einer Stärkung der Investi t ions - und Innovations-
kraft der ansässigen Unternehmen beitragen. 

Es ist eine Veränderung für Natur und Landschaft in einem 
geringen Umfang zu erwarten. Bei der Bewertung ist zu be-
rücksichtigen, dass in der Regel erst der aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickel te Bebauungsplan verbindliche 
Festsetzungen enthält, anhand derer konkrete Auswirkun-
gen ermittel t werden können.  

 


